
Textliche Festsetzungen gem. BauGB (2007) und BauNVO (1990) 
 

1. Innerhalb des reinen Wohngebietes dürfen die Gebäude eine maximale Traufhöhe (TH) von 
4,50 m und eine maximale Firsthöhe (FH) von 8,00 m nicht überschreiten. Der untere Be-
zugspunkt für die Trauf- und Firsthöhen ist die Fahrbahnoberkante im Bereich der Fahr-
bahnmitte der nächstgelegenen Erschließungsstraße; der obere Bezugspunkt für die Trauf-
höhe ist die Schnittkante zwischen den Außenflächen der Gebäudeaußenwand und den Au-
ßenflächen der oberen Dachhaut der Hauptflächen (gem. § 18 Abs. 1 BauNVO). 

 

2. Bei Neubauten, wesentlichen Änderungen und Umbauten, die einem Neubau gleichkommen, 
sind innerhalb der als Lärmpegelbereich gekennzeichneten Fläche gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 
BauGB Vorkehrungen zum Schutz vor Straßenverkehrslärm zu treffen. Die Außenbauteile 
(Fenster, Wand, Dachschrägen) müssen mindestens folgende Anforderungen nach DIN 
4109 hinsichtlich der Schalldämmung zum Schutz gegen Außenlärm genügen: 

 

Lärmpegelbereich (LPB) Aufenthaltsräume 
in Wohnungen 

 
In Büroräumen 

LPB IV erf.R’w,res = 40 dB 35 dB 
 

Der Nachweis der erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maße (erf.R’w,res) ist auf der 
Grundlage der als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführten DIN 4109 und 
Beiblatt zur DIN 4109 zu führen. Für Schlafräume und Kinderzimmer ohne straßenabge-
wandte Fenster sind schallgedämpfte Lüftungssysteme einzubauen. Die erforderlichen resul-
tierenden Standard-Schallpegeldifferenzen müssen auch unter Berücksichtigung der Lüf-
tungssysteme erreicht werden. Alternativ ist eine Belüftung über die lärmabgewandte Fassa-
denseite zu ermöglichen.  
 

Außenwohnbereiche, wie Terrassen, Balkone und Freisitze, dürfen nicht an der Hausseite 
(Ostfassade) angeordnet werden, die dem vollen Schalleinfall unterliegen, oder müssen 
durch bauliche Maßnahmen (z.B. 1,80 m hohe Wand) vor den Einwirkungen infolge des 
Straßenverkehrslärms abgeschirmt werden. Bauliche Anlagen sind in diesem Fall Umfas-
sungswände am Rand der Außenwohnbereiche, gefertigt aus Glas, Plexiglas, Mauerwerk 
oder Holz in einer Höhe von mindestens 1,80 m. Bei der Ausführung ist darauf zu achten, 
dass die Wand sowie deren Verbindung zum Pfosten, Boden und der Haltekonstruktion fu-
gendicht ausgeführt werden.  
 

Bei Neu- und Umbauten von Wohngebäuden kann durch die Anordnung von schutzbedürfti-
gen Räumen (z. B. Schlafzimmer) auf die lärmabgewandten Westseiten bis zu 10 dB und auf 
die seitlichen Nord- und Südseiten bis zu 3 dB an Lärmminderung gegenüber der Ostseite 
erreicht werden. Auch bei Anordnung der Außenwohnbereiche auf die o.a. lärmabgewandten 
Bereiche sind entsprechende Pegelminderungen zu erzielen. 

 
Hinweise 
 

1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das 
können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige 
Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht 
werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes 
(NDSchG) meldepflichtig und müssen der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises 
Vechta unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten 
oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis 
zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz 
ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit 
gestattet. 

 

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zutage treten, 
so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde zu benachrichtigen.  

 

3. Von der Landesstraße 846 gehen erhebliche Emissionen aus. Für die neu geplanten Nut-
zungen können gegenüber dem Träger der Straßenbaulast keinerlei Entschädigungsansprü-
che hinsichtlich Immissionsschutz geltend gemacht werden. 

 

4. Die für die Festsetzung des Lärmpegelbereiches erforderliche DIN 4109 kann bei der Stadt 
Lohne zu den Geschäftszeiten eingesehen werden. 

 

5. Die Entfernung von Gehölzen ist nur außerhalb der Brutphase von Vögeln und Sommerle-
bensphase von Fledermäusen (15. März bis 16. Oktober) vorzunehmen. 


